
Bürgerentlastungsgesetz
Beitrag von „magister999“ vom 5. Januar 2010 20:37

Nein, Du machst keinen Verlust, wenn Du die Bescheinigung nicht an das LBV schickst. Du
bekommst das Geld dann bei Deiner Steuererklärung im nächsten Jahr zurück.

Das LBV kann auf der Bescheinigung sehr wohl sehen, welche Tarife Du abgeschlossen hast,
wenigstens steht es auf dem Schrieb meiner Versicherung drauf. Aber das spielt für die
Steuerberechnung keine Rolle, weil ja nur der Betrag berücksichtigt wird, der dem
Leistungsumfang der GKV entspricht, und dieser Betrag ist extra ausgewiesen.
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